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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2022 
 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses ist gem. § 102 GO NRW vom 
Rechnungsprüfungsausschuss bzw. der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft worden, 
der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach Beratung des Entwurfs des 
Jahresabschlusses 2022 und der Prüfungsberichte dem vom Landrat aufgestellten 
Jahresabschluss gebilligt und dem Kreistag empfohlen, diesen durch Beschluss 
festzustellen.   
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, 
über die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschlossen und dem Landrat Entlastung 
erteilt (§ 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2022 des Kreises Lippe wurde der Bezirksregierung Detmold 
gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 20.02.2024 angezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 werden wie folgt 
bekannt gemacht: 

 
Gesamtergebnisrechnung: Jahresfehlbetrag  - 8.691.914,53 € 
 
Gesamtfinanzrechnung:  Liquiditätsüberschuss  3.702.288,70 € 
 
Gewinnverwendungsbeschluss:  Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 in 

Höhe  von -8.691.914,53 € wird der 
Ausgleichsrücklage entnommen. 

 
Der Jahresabschluss 2022 mit vollständiger Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 
01.03.2024 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023 bei der Kreisverwaltung 
Lippe in Detmold, Felix – Fechenbach - Str. 5, 32756 Detmold – Bürgerservice – 
während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. Die vollständige 
Schlussbilanz zum 31.12.2022 ist nachstehend abgedruckt. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 53 Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Bekanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 646) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
(Bekanntmachung vom 14.07.1994; GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 20.02.2024 
 
gez. 
 
Grabbe 
 
- Allg. Vertreter und Kämmerer – 
 


